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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme aus der Öffentlichkeit vom 30.05.2022 

bezüglich der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohnquartier 

Gustav-Böcker-Straße“ im Ortsteil Holtwick 

  

Anlage III zur SV X/247 

 
Die Bedenken zum Maß der geplanten Bebauung werden zurückgewiesen. Hinsichtlich der 
Baukörperhöhe wurde jedoch inzwischen die Planung überarbeitet und die Gebäudehöhe um 
mehr als einen Meter reduziert. Vorgesehen sind nunmehr drei Gebäude mit einer Höhe von 
ca. 11,50 m. Entsprechende Höhenfestsetzungen sind im Bebauungsplan verankert. 

Aufgrund der zentral im Ortskern befindlichen Lage des Plangebietes kann die vorgesehene 
Bebauung mit zwei Vollgeschossen und Dachgeschoss als städtebaulich vertretbar 
angesehen werden kann, auch wenn die unmittelbar angrenzende Bebauung mit bis 
anderthalb Vollgeschossen und Dachgeschoss eine geringfügigere Baukörperhöhe aufweist. 
So sind in der weiteren Umgebung des Ortskerns durchaus Wohngebäude mit zwei 
Vollgeschossen und ausgebautem Dachgeschoss vorzufinden (beispielsweise entlang der 
Kirchstraße). 

Zudem ist festzustellen, dass ein Anspruch auf dauerhaften und unveränderten Erhalt einer 
bestehenden Situation durch das Planungsrecht nicht begründet wird. 

Die Bedenken hinsichtlich potenziell weiterer Bebauung mit ähnlichem Maß im Ortskern 
Holtwicks werden zurückgewiesen, da das vorliegende Planverfahren keine Bindung oder 
Vorgaben für andere Planverfahren entfaltet.  

Zudem bestehen im Ortskern Gebäude mit ähnlichem Maß (zwei Vollgeschosse und 
ausgebautes Dachgeschoss). 

Die Bedenken hinsichtlich der Anzahl an Stellplätzen auf dem Grundstück werden geteilt. 

Inzwischen wurde die Planung überarbeitet und die Anzahl an Wohneinheiten von insgesamt 
22 auf 18 reduziert. Zudem wurde die Anzahl an Pkw-Stellplätzen von 23 auf 27 auf dem 
Grund-stück erhöht, so dass nun ein Stellplatzschlüssel von 1,5 je Wohneinheit erzielt wird 
und damit dem entstehendem Parkplatzbedarf Rechnung getragen wird. 

Die Hinweise zum Format der Dialogrunde werden zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung, das Format der Dialogrunde im vorliegenden Verfahren anzuwenden, wird nicht 
gefolgt. Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wurde bereits trotz beschleunigtem 
Verfahren gem. § 13a BauGB auf freiwilliger Basis eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. § 3 (1) BauGB durchgeführt, im Rahmen derer die hier vorliegenden Hinweise, 
Anregungen und Bedenken abgewogen und je nach Ergebnis entsprechend im weiteren 
Verfahren Berücksichtigung finden. 
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